	 
	 

 

 

 

 

 
	 

	 
	Firma:
	Betriebsanweisung
	Datum:
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	Arbeitsbereich:
	Tätigkeit:
	Unterschrift:
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	BEZEICHNUNG
	 

	 
	Bagger
	 

	 
	
	 

	 
	Allgemeine Betriebsanweisung für den Umgang mit Baggern
	 

	 
	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	▪ Verbrennungsgefahr beim Berühren heißer Motorteile!
▪ Gefahren durch Lärm! 

▪ Gefahren durch Ganzkörper-Vibrationen!

▪ Gefahr durch herabfallende angehobene Materialien!

▪ Gefahren durch Umsturz!
▪ Gefahr durch hydraulisch bewegte Teile!
▪ Gefahr durch angehobene Teile beim Aufenthalt im Gefahrenbereich!

▪ Gefahr durch Beschädigung an  in der Erde verlegte Leitungen (z.B.  Gas oder Strom)!
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	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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	Kopfschutz:

Fußschutz:
Gehörschutz:

Handschutz:
	Schutzhelm tragen!

Sicherheitsschuhe tragen!
Bei mehr als 80 dB(A): Gehörschutz tragen!
Bei Arbeiten an der Maschine: Schutzhandschuhe tragen!
	[image: image5.emf]


[image: image6.emf]


	 

	
	
	Verhaltensweise:
▪ Maschinen dürfen nur von fachkundigen Personen (über 18 Jahren) mit gültiger Fahrerlaubnis, die 

  vom Unternehmer beauftragt sind, bedient werden!

▪ Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers müssen beachtet 
  werden!
▪ Nur Arbeiten wenn keine Personen sich im Gefahrenbereich befinden!
▪ Sicherheitsabstand zu festen Bauteilen einhalten!
▪ Bei ungenügender Sicht: Einweiser einsetzten!

▪ Rückwärts absteigen! Nicht Abspringen!

▪ Mitfahrt auf der Maschine oder Arbeitseinrichtungen ist untersagt!
▪ Abgestellte Fahrzeuge gegen Fortrollen und unbefugte Benutzung sichern!
▪ Bei Erdarbeiten auf in der Erde verlegte Leitungen achten (Leitungspläne einsehen)!  

▪ Intakte, geprüfte und zugelassene Anschlagmittel verwenden!

▪ Feuerlöscher (min. 6 kg) mitführen!

▪ Beim Betanken nicht rauchen!
	
	

	 
	VERHALTEN BEI STÖRUNGEN
	 

	 
	
	Brand:

Störung:


	▪ Entstehungsbrände mit Feuerlöscher bekämpfen – Notruf Feuerwehr!

▪ Bei Gefahr sofort Motor stillsetzen!

▪ Bei Wartungs-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten: Zündschlüssel ziehen 

  und abwarten bis Motor im Stillstand ist!
	
	 

	 
	VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112
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	▪ Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort!

▪ Rettungswagen/Arzt rufen!

▪ Vorgesetzten und Berufsgenossenschaft benachrichtigen!

Ersthelfer:…………………………………………………………………………………………..
	
	 

	 
	INSTANDHALTUNG
	 

	 
	
	▪ Vor jeder Inbetriebnahme die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen!

▪ Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten!

▪ Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen!
▪ Sachkundigen Prüfung einmal im Jahr! Prüfbuch führen!
	
	 

	
	FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG
	

	
	
	▪ Gesundheitliche Folgen: Verletzungen und Erkrankung!

▪ Arbeitsrechtliche Folgen: Abmahnung, Verweis!
	
	

	 
	 

 

 

 

 
	


